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Erfahrungen aus der Praxis

Zusammenarbeit zwischen Justizorganen 
und Rechtsanwälten

In den letzten Jahren hat sich auch im Bezirk Erfurt das 
Zusammenwirken der Justizorgane im Bezirk und in den 
Kreisen mit dem Kollegium der Rechtsanwälte und deren 
Zweigstellen stärker ausgeprägt. Die wechselseitige Teil
nahme an Arbeitsberatungen und Schulungsveranstaltun
gen, an Problemdiskussionen und an Qualifizierungsmaß
nahmen im Rahmen der Juristenvereinigung dienen der 
wirksamen Durchsetzung zentraler Orientierungen und 
tragen so zur Verwirklichung der sozialistischen Gesetz
lichkeit bei. Dieses enge Zusammenwirken hilft bei der 
Realisierung der Schwerpunktaufgaben der Justizorgane 
des Bezirks im laufenden Jahr. Dabei gelten unsere beson
deren Anstrengungen der weiteren Festigung der sozia
listischen Rechtsordnung und der Durchsetzung einer be
wußten Disziplin und Ordnung in allen Bereichen des ge
sellschaftlichen Lebens.

Bei der Lösung dieser Aufgabe sind die Qualität und 
die Wirksamkeit der gerichtlichen Verhandlungen und der 
auf der Grundlage ihrer Ergebnisse ergehenden Entschei
dungen von besonderer Bedeutung. Daß die gerichtliche 
Tätigkeit den an sie gestellten höhen Anforderungen ge
recht wird, muß gleichermaßen Anliegen der Mitarbei
ter der Justizorgane wie auch der Mitglieder des Rechts
anwaltskollegiums sein.

Reserven für die Erhöhung der Qualität und Wirksam
keit der gerichtlichen Entscheidungen, die in gemeinsamer 
Zusammenarbeit ausgeschöpft werden müssen, gibt es ins
besondere bei der weiteren Konzentration, Beschleuni
gung und rationellen Gestaltung der Verfahren. Natürlich 
ist das vor allem eine Frage der sorgfältigen Vorbereitung 
und straffen Durchführung der Verfahren durch das Ge
richt und insbesondere seinen Vorsitzenden; aber auch im 
Verfahren mitwirkende Rechtsanwälte können maßgeblich 
zur Lösung dieser Aufgabe beitragen. Das beginnt bereits 
mit einer sachkundigen Beratung des Bürgers, der einen 
Rechtsanwalt mit seiner Vertretung beauftragt. Über die 
Klärung des Faktenmaterials und die Erläuterung der 
Rechtsnormen hinaus sollte der Rechtsanwalt stets zugleich 
rechtserzieherischen Einfluß auf seinen Mandanten neh
men. Als Prozeßpartei — aber auch als Angeklagter — 
muß dieser seine eigene Rechtsposition sowie die Möglich
keiten und Grenzen seiner Rechtsverfolgung bzw. -Vertei
digung real einschätzen können, damit er seine individuel
len Interessen und Ansprüche richtig in die gesellschaft
lichen Zusammenhänge und Belange einordnen kann. Das 
schließt in den dazu geeigneten Fällen auch eine stärkere 
Orientierung der Bürger auf den Abschluß von Einigun
gen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten ein, soweit 
dadurch eine dauerhafte Lösung des Konflikts erreicht 
werden kann.

Eine solche „Rechtsarbeit im Vorfeld“ kann u. U. eine 
differenzierte Auseinandersetzung mit vorgefaßten Mei
nungen, überholten Vorstellungen, einseitig verfestigten 
Standpunkten sowie mit Unklarheiten und Vorbehalten 
einzelner Mandanten erfordern. Die in Richtlinien, Be
schlüssen und Grundsatzentscheidungen des Obersten Ge
richts zusammengefaßten Erfahrungen können für den 
Rechtsanwalt dabei sicherlich sehr nützlich sein.

Eine Analyse der Rechtsmittelverfahren in Strafsachen 
macht für unseren Bezirk deutlich, daß mehr als bisher 
sachlich-kritische Hinweise der Verteidiger an die Adresse 
einiger Angeklagter wünschenswert wären. Das gilt so
wohl für die Berechtigung der Einlegung einer Berufung

als auch für das mit ihr verfolgte Ziel, für ihren Umfang 
und ihre Begründung.

Die wirksame Vorbereitung und Durchführung der 
Verhandlungstermine ist natürlich vor allem Angelegen
heit des Vorsitzenden der Kammer bzw. des Senats, wozu 
u. U. auch einmal eine Abstimmung йЬёг Tag und Stunde 
einer Verhandlung mit den beteiligten Rechtsanwälten er
forderlich sein kann. Dazu gehören fundierte Kenntnisse 
über den Gegenstand des jeweiligen Verfahrens, eine Ver
handlungskonzeption und eine straffe Verhandlungslei
tung. Vor allem im ZFA-Bereich können aber durch die 
qualifizierte Tätigkeit des Rechtsanwalts weitere Zeit
reserven erschlossen und die Bemühungen der Gerichte 
unterstützt werden, möglichst viele Verfahren innerhalb 
eines Monats und in einem Termin abzuschließen. Das 
setzt voraus, daß exakte Anträge gestellt werden, daß die 
Gerichtsgebühr umgehend eingezahlt wird, daß die erfor
derlichen Beweismittel rechtzeitig und vollständig vorge
legt und sinnvolle Beweisanträge gestellt werden und daß 
schließlich auch auf eine präzise Fragestellung und einen 
konzentrierten Sachvortrag geachtet wird.

Zeitreserven sowohl für die Rechtsanwälte selbst als 
auch für die Mitarbeiter der Justizorgane können schließ
lich auch dadurch noch erschlossen werden, daß Schrift
sätze und Plädoyers konzentrierter und auf das Wesent
liche beschränkt angefertigt bzw. vorgetragen werden. Da
durch würden zugleich ihre inhaltliche Aussage und ihre 
Überzeugungskraft gewinnen. Das gilt besonders für 
Rechtsmittelverfahren. So ist es in der Regel unnötig, das 
Faktenmaterial in Form der Vernehmungs- und Verhand
lungsprotokolle, objektiver Beweismittel u. ä. zu wieder
holen. Schriftsätze von 10 und mehr Seiten bei überschau
barem und relativ unkompliziertem Sachverhalt tragen 
nur schwerlich dazu bei, das eigentliche Anliegen der Be
rufung deutlich zu machen. Weitaus besser und eine Hilfe 
für das Gericht wäre es, wenn in die politisch-rechtliche 
Wertung und Einschätzung des Geschehens mehr als bis
her Orientierungen aus Leitungsdokumenten der zentralen 
Justizorgane und aus in Frage kommender Literatur ein
bezogen würden. Daß auch die Gerichte dazu wie zu einer 
konzentrierten und überzeugenden Begründung ihrer Ent
scheidungen verpflichtet sind, versteht sich von selbst.

Wenn auch nach § 288 Abs. 5 StPO eine Berufung später 
begründet werden kann, so darf dies doch nicht zur Regel 
werden. Auf keinen Fall darf aber die Wochenfrist über
schritten werden. Auf die Überwindung derartiger — wenn 
auch vereinzelt auftretender — Bestrebungen sollte m. E. 
auch der Vorstand des Kollegiums mit achten.

So wie es für die Gerichte selbstverständlich sein sollte, 
einen angesetzten Verhandlungstermin auch pünktlich und 
gut vorbereitet zu beginnen, sollte es auch für die Rechts
anwälte selbstverständlich sein, solche Verhandlungster
mine gewissenhaft wahrzunehmen. Ist der Rechtsanwalt 
wegen der Teilnahme an einem anderen wichtigen Ver
handlungstermin verhindert, sollte er unverzüglich mit 
dem Gericht absprechen, ob eine Terminsverlegung mög
lich ist, oder eigenverantwortlich für seine Vertretung 
Sorge tragen. Vorschnell gestellte Anträge zur Vertagung 
des Termins werden weder dem gesellschaftlichen Anlie
gen einer zügigen Klärung von Konflikten und Streitfra
gen gerecht, noch dienen sie den Interessen der Mandanten, 
die in aller Regel an der raschen Ausräumung des beste
henden Konflikts interessiert sind. Im Einzelfall sollte 
unbürokratisch eine Abstimmung mit dem Gericht ver
sucht werden, was übrigens auch dann notwendig ist, wenn 
eine Prozeßpartei verhindert ist.

In unserem Bezirk besteht sowohl bei den Leitungen 
der Justizorgane als auch beim Vorstand des Kollegiums


